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EUROPÄISCHE UNION

Die Europäische Union (EU) ist ein Staatenverbund mit heute 28 Mitgliedstaaten in Europa. Seine Bevölkerung 
umfasst über eine halbe Milliarde Einwohner. Seit dem Vertrag von Lissabon besitzt die Europäische Union eine 
eigene Rechtspersönlichkeit und verfügt seither über ein Rede- und Einsichtsrecht bei den Vereinten Nationen.

Das politische System der EU, das sich im Zuge der europäischen Integration herausgebildet hat, basiert auf zwei 
Grundverträgen, dem „Vertrag über die Europäische Union“ (EU-Vertrag) und dem „Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union“ (AEU-Vertrag). Es beinhaltet sowohl supranationale (überstaatliche) als auch intergou-
vernementale (zwischenstaatliche) Elemente. 

Während im Europäischen Rat und im nach Fachressorts aufgeteilten Rat der Europäischen Union (Ministerrat) 
die nationalen Regierungen vertreten sind, repräsentiert das Europäische Parlament bei der Rechtsetzung der EU  
unmittelbar die Unionsbürger. Die Europäische Kommission als Exekutivorgan und der Gerichtshof der Europä-
ischen Union als Rechtsprechungsinstanz sind ebenfalls supranational.

Die Anfänge der EU gehen auf die 1950er Jahre zurück, als zunächst sechs Staaten die Europäischen Gemein-
schaften gründeten. Eine gezielte wirtschaftliche Verflechtung sollte nach dem Zweiten Weltkrieg neue militä-
rische Konflikte für die Zukunft unmöglich machen und durch den größeren Markt das Wirtschaftswachstum 
beschleunigen. 
Im Lauf der folgenden Jahrzehnte traten in mehreren Erweiterungsrunden weitere Staaten den Gemeinschaften 
bei. Mit dem Vertrag von Maastricht gründeten die EG-Mitgliedstaaten 1992 die Europäische Union, die nun auch 
Zuständigkeiten in nichtwirtschaftlichen Politikbereichen besaß. 
In mehreren Reformverträgen, zuletzt im Vertrag von Lissabon, wurden die supranationalen Kompetenzen noch-
mals ausgebaut, zugleich wurden die gemeinsamen Institutionen schrittweise demokratisiert.

Innerhalb der EU bilden 18 Staaten die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Sie haben seit 1. Januar 
2002 eine gemeinsame Währung, den Euro, der bereits 1999 als Buchgeld eingeführt worden war. 
Mit dem Ziel eines europaweiten Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts arbeiten die EU-Mitgliedstaa-
ten auch in der Innen- und Justizpolitik zusammen. Durch die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bemü-
hen sie sich um ein gemeinsames Auftreten gegenüber Drittstaaten. Die Europäische Union hat Beobachterstatus 
in der G8, ist Mitglied in der G20 und vertritt ihre Mitgliedstaaten in der WTO.

Mitgliedsstaaten

Insgesamt sind 28 Staaten Mitglied der Europäischen Union.

Gründungsmitglieder ab 1951  Belgien
     Bundesrepublik Deutschland
     Frankreich
     Italien
     Luxemburg
     Königreich der Niederlande

Erste Norderweiterung 1973  Vereinigtes Königreich von Großbritannien
     Irland
     Dänemark

1981     Griechenland

1986     Portugal
     Spanien

Zweite Norderweiterung 1995  Finnland
     Österreich
     Schweden

Osterweiterung 2004   Estland
     Lettland
     Litauen
     Malta
     Polen
     Tschechien
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     Slowenien
     Slowakei
     Ungarn
     Zypern

2007     Bulgarien
     Rumänien

2013     Kroatien

Neben diesen Erweiterungen kam es in einigen Fällen auch zu einer Verkleinerung der Gemeinschaft. So war das 
ursprünglich zu Frankreich gehörende Algerien nach seiner Unabhängigkeit 1962 nicht mehr Teil der EG. Das zu 
Dänemark gehörende autonome Grönland trat 1985 als bisher einziges Territorium nach einem Referendum aus 
der Gemeinschaft aus. Die französische Karibikinsel Saint-Barthélemy hat am 1. Januar 2012 auf eigenen Wunsch 
den Statuswechsel hin zu einem der Union nur mehr assoziierten Gebiet vollzogen.

Zur EU gehören die außereuropäischen Gebiete einiger Mitgliedstaaten. Für andere von EU-Mitgliedstaaten  
abhängige Gebiete gelten allerdings weitreichende Ausnahmeregelungen.

Einige Überseegebiete sind vollständig in die nationale Verwaltungsstruktur einbezogen; sie werden als Teil des 
Mutterlandes angesehen und sind damit integraler Bestandteil der Europäischen Union. Dabei handelt es sich 
um die französischen Übersee-Départements Französisch-Guayana, die Karibikinseln Martinique und Guadeloupe 
sowie Réunion und (seit 1. Januar 2014) Mayotte, beide im Indischen Ozean, außerdem die Kanaren, Ceuta und 
Melilla als Teile Spaniens und die portugiesischen Inselgruppen der Azoren und Madeira.

Die meisten anderen überseeischen Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind von den 
Verträgen entweder erfasst oder mit der EU assoziiert. Diese Gebiete sind auch Teil der europäischen Zollunion.

Daneben gibt es auch Hoheitsgebiete, die nicht Teil der EU sind, für die jedoch die Bestimmungen der Zollunion 
gelten. Hierzu gehören namentlich für Großbritannien: Guernsey, Jersey und die Isle of Man.

Schließlich wurden für autonome Gebiete mit ausgeprägter regionaler Identität Sonderregelungen geschaffen, 
die weder eine Zugehörigkeit zur Europäischen Union noch zu deren Zollgebiet vorsehen. Hierzu gehören die  
dänischen Autonomiegebiete Färöer und Grönland sowie das französische Überseegebiet Saint-Pierre und  
Miquelon.

Insgesamt umfassen die Staatsgebiete der derzeitigen Mitgliedstaaten zusammen eine Grundfläche von 4.381.324 
km². Die Küstenlinie beträgt im Ganzen 67.770,9 km. Auf dem europäischen Festland haben die EU-Staaten  
Außengrenzen mit insgesamt 17 Nicht-Mitgliedstaaten, darüber hinaus auf dem afrikanischen Kontinent mit  
Marokko und in Südamerika mit Brasilien und Suriname.

In den Mitgliedstaaten leben insgesamt rund eine halbe Milliarde Menschen. Neben den 24 Amtssprachen der 
Europäischen Union gibt es noch eine Vielzahl von Regional- und Minderheitensprachen in Europa.

Beitrittskandidaten

Jeder europäische Staat, der die Werte der EU achtet und sich für ihre Förderung einsetzt, kann die EU-Mitglied-
schaft beantragen. Nach gängigem Verständnis ist die Bezeichnung „europäisch“ dabei im weiten Sinn zu ver-
stehen und schließt etwa auch die geografisch in Asien liegenden Mitglieder des Europarats ein. Der Beitritt kann 
jedoch nur dann vollzogen werden, wenn die sogenannten Kopenhagener Kriterien (insbesondere Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit) erfüllt sind. Um diese Bedingungen zu erfüllen, gewährt die EU den Beitrittskandidaten 
sowohl beratende als auch finanzielle Hilfen.
Den Abschluss eines Beitrittsverfahrens bildet ein Beitrittsvertrag, der von allen EU-Mitgliedstaaten, dem  
Beitrittskandidaten und dem Europäischen Parlament ratifiziert werden muss.

Nachbarstaaten mit besonderen Beziehungen

Außer zu den Beitrittskandidaten unterhält die Europäische Union auch zu einigen anderen Nachbarstaaten  
besondere Beziehungen.

Dies betrifft insbesondere Norwegen und Liechtenstein. Diese Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsas-
soziation (EFTA) schlossen sich 1994 mit der EU im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zusammen, der eine  
Erweiterung des Europäischen Binnenmarkts ist. Durch das EWR-Abkommen gelten die Binnenmarktregelungen 
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der EU auch für die EFTA-Länder – allerdings ohne dass diese in den EU-Organen mitentscheiden können. Sie 
haben lediglich in gemeinsamen EWR-Ausschüssen auf parlamentarischer oder ministerieller Ebene ein Anhö-
rungsrecht. Die beiden Staaten sind damit wirtschaftlich, aber nicht politisch in die Strukturen der EU integriert. 
Auch Island ist bis zum Abschluss seiner EU-Beitrittsverhandlungen noch Mitglied in der EFTA und damit bereits 
jetzt Teil des Europäischen Wirtschaftsraums. Alle drei EWR-Staaten sind zudem auch Mitglied des Schengener 
Abkommens.
Das vierte EFTA-Mitglied, die Schweiz, entschied sich 1992 gegen den Beitritt zum EWR. Stattdessen wurden 
mehrere bilaterale Verträge zwischen der Schweiz und der EU geschlossen.

Besondere politische und wirtschaftliche Beziehungen unterhält die EU außerdem zu den europäischen Zwerg-
staaten in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Diese besonderen Vertragsverhältnisse zu Andorra, Liechtenstein, 
Monaco, San Marino und dem Staat Vatikanstadt sollen vor allem deren territorialer und damit arbeitsmarktab-
hängiger Verbundenheit zu den jeweiligen EU-Nachbarländern Spanien, Frankreich, Italien und Österreich gerecht 
werden. Mit Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikanstadt, die den Euro nutzen, bestehen zudem besondere 
Währungsvereinbarungen. Liechtenstein verwendet hingegen weiterhin den Schweizer Franken.

Wirtschaft

Mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von 18.394 Mrd. Dollar (Stand: 2008) bildet die Europäische Union 
den größten Binnenmarkt weltweit, insgesamt erwirtschaftet sie rund ein Viertel des globalen BIP. Das Pro-Kopf-
Einkommen unterliegt dabei jedoch je nach Land starken Schwankungen und liegt in Nord- und Westeuropa meist 
deutlich höher als in den südlichen und östlichen Mitgliedstaaten. Am höchsten ist es in Luxemburg mit 113.044 
Dollar, am niedrigsten in Bulgarien mit 6.857 Dollar pro Jahr.

Die wichtigsten Wirtschaftssektoren sind Industrie und Dienstleistungen, die Landwirtschaft macht dagegen nur 
einen kleinen Teil der europäischen Wirtschaft aus. Das Wirtschaftswachstum in der EU betrug zwischen 2000 
und 2008 durchschnittlich 2,2 Prozent. Durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise erfuhr die EU 2009 eine 
Rezession um 4,1 Prozent, ab 2010 wird wieder ein leichtes Wachstum erwartet. Die durchschnittliche jährliche 
Inflationsrate zwischen 2000 und 2010 betrug 2,15 Prozent. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote belief sich 
im Juli 2011 auf 9,5 Prozent, die Energieintensität der europäischen Wirtschaft (Energieverbrauch in Kilogramm 
Öläquivalenten pro 1000 € BIP) lag 2008 bei 167,4 (zum Vergleich: USA 180,7; Japan 90,1). Außenwirtschaftlich 
erzielte die EU 2008 ein Leistungsbilanzdefizit von 256.877 Mio. Euro.

Entwicklungslinien, Kontroversen und Perspektiven

Vorwurf der Bürgerferne

Nachdem in der unmittelbaren Nachkriegszeit mit der Europäischen Bewegung kurzzeitig eine Organisation mit 
relativ breiter gesellschaftlicher Grundlage die europäische Integration vorangetrieben und die Gründung des  
Europarats 1949 erreicht hatte, gingen die Europäischen Gemeinschaften ab 1951 nicht mehr aus der Bevölke-
rung hervor, sondern aus Regierungsinitiativen und -vereinbarungen. 
Der eher wirtschaftlich-technokratische Beginn des Einigungsprozesses leistete einer strukturellen „Bürgerferne“ 
der EG Vorschub. Die europäische Einigung vollzog sich zunächst ohne intensive Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit: Man spricht daher von einem „permissive consensus“ (etwa: zulassender Konsens), mit dem die Bevölke-
rung die von ihren Regierungen verfolgte Integration passiv-wohlwollend hinnahm.

Erst ab Anfang der achtziger Jahre bemühten sich die Europäische Kommission und die Regierungen, auch 
eine höhere aktive Zustimmung der Bevölkerung zum Einigungsprozess zu erreichen. So wurden eine Vielzahl 
teils symbolischer, teils politischer Maßnahmen verwirklicht, um die EG im Alltag erfahrbar zu machen und eine  
gemeinsame europäische Identität zu fördern. Diese reichten von den EU-Symbolen über den Europäischen 
Führerschein, das Studentenaustauschprogramm Erasmus, die Unionsbürgerschaft, die Schaffung eines Europä-
ischen Bürgerbeauftragten und das individuelle Petitionsrecht beim Europäischen Parlament bis zum EU-weiten 
Kommunalwahlrecht am jeweiligen Wohnort. Eine größere Rolle spielen außerdem das Schengener Abkommen, 
durch das in einem Großteil der EU auf Kontrollen des grenzüberschreitenden Personenverkehrs verzichtet wird, 
und der Euro als gemeinsame Währung.

Inwieweit dies einem europäischen Identitätsbewusstsein aufhelfen kann, bleibt abzuwarten. Obwohl die Mehr-
heit der europäischen Bevölkerung der EU-Mitgliedschaft ihres Landes prinzipiell positiv gegenübersteht, zeigt sie 
sich skeptischer, was die Institutionen der EU anbelangt. Diese Europaskepsis mag darin begründet liegen, dass 
traditionell nicht die EU, sondern der Nationalstaat den politischen Orientierungsrahmen der Europäer darstellt, in 
dem die Bürger ihre Interessen artikulieren. Vor allem aufgrund der Sprachbarrieren existiert nach wie vor keine 
einheitliche europäische Öffentlichkeit mit einem gemeinsamen Mediensystem.
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Auch das Wissen der EU-Bevölkerung zu europäischen Fragen und Institutionen gilt allgemein als verhältnismäßig 
gering. Dies lässt sich auch auf die Komplexität der inneren Strukturen der EU zurückführen, in der sich die histo-
rischen Kompromisse der beteiligten Staaten im Integrationsprozess widerspiegeln. Diese Strukturen verhindern 
bisher eine Verbindung bestimmter europapolitischer Programme mit einzelnen Entscheidungsträgern, die in der 
Öffentlichkeit als klare Alternativen erscheinen: 
So gibt es etwa bei den für jeden Mitgliedstaat getrennt stattfindenden Europawahlen bislang keine EU-weiten 
Spitzenkandidaten, die in den Augen der Wählerschaft das jeweilige europapolitische Programm ihrer Parteien 
verkörpern würden; und auch die stark konsensorientierte Berufung des Kommissionspräsidenten durch den 
Europäischen Rat findet ohne eine vorhergehende öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung zwischen alter-
nativen Kandidaten statt. „Brüssel“ – häufig als allgemeines Synonym für den gesamten politischen Apparat der 
Union verwendet – liegt daher für viele Bürger nach wie vor fernab und scheint nur als bürokratischer Störfaktor 
in Erscheinung zu treten.

Unter dem Eindruck der Eurokrise, zu deren Folgen harte Sparprogramme und eine besonders hohe Jugendar-
beitslosigkeit in den betroffenen Ländern gehören, hat ein „Manifest zur Neugründung der EU von unten“ , das zur 
Schaffung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für ein „Freiwilliges Europäisches“ Jahr aufruft, 
zahlreiche prominente Erstunterzeichner unter Politikern, Publizisten und Künstlern gefunden. 
Das Freiwillige Europäische Jahr soll dazu dienen, alle Interessierten im Rahmen von Auslandsaufenthalten an 
der Erarbeitung von Lösungen vor allem für Umwelt- und Gesellschaftsprobleme zu beteiligen, die der einzelne 
Nationalstaat nicht mehr allein zu lösen vermag.

Vorwurf des Demokratiedefizits

Mit dem Vorwurf der Bürgerferne geht der des Demokratiedefizits einher. Als 1979 die ersten Direktwahlen zum 
Europäischen Parlament stattfanden, war diese EU-Bürgerkammer gegenüber dem Rat noch in einer ausgeprägt 
unterlegenen Stellung: Das EU-Parlament konnte lediglich beratend tätig werden, aber Gesetzesbeschlüsse des 
Rats weder verändern noch verhindern. Daraus ergab sich aus staatsrechtlicher Sicht für manche ein bedenk-
liches Demokratiedefizit der Gemeinschaft, da der Rat als Gesamtorgan der beteiligten einzelstaatlichen Regie-
rungen – gewissermaßen als vereinigte Exekutive – auch die Gesetzgebung in der Gemeinschaft hauptsächlich 
bestimmte. Auch wenn argumentiert werden konnte, dass diese Akteure der Exekutive alle einer demokratischen 
Kontrolle auf nationalstaatlicher Ebene unterlagen, war doch auf Gemeinschaftsebene das Gewaltenteilungsprin-
zip nicht angemessen berücksichtigt.

Um diesem Demokratiedefizit abzuhelfen, wurde das Europäische Parlament seit Ende der achtziger Jahre in 
mehreren Vertragsreformen aufgewertet, um seine Stellung im Gesetzgebungsprozess gegenüber dem Rat zu 
stärken. Der Vertrag von Maastricht 1992 führte das Mitentscheidungsverfahren ein, in dem die Kompetenzen 
zwischen Europäischem Parlament und Rat der EU ähnlich verteilt sind wie im deutschen Zustimmungsverfahren 
zwischen Bundestag und Bundesrat: Beide Institutionen sind gleichberechtigt, ein Gesetz kommt nur bei einer 
Einigung zwischen ihnen zustande. Dieses Mitentscheidungsverfahren galt zunächst nur für einige bestimmte 
Politikfelder. Es wurde jedoch durch die Verträge von Amsterdam, Nizza und Lissabon zum „ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren“ ausgeweitet, das für fast die gesamte EU gilt.

Allerdings ist umstritten, inwieweit diese zusätzliche Kompetenzen des Europäischen Parlaments tatsächlich  
Wirkung haben können, solange sich die Öffentlichkeit weiter am nationalstaatlichen Rahmen orientiert und daher 
kaum über die Arbeit des Parlaments informiert ist. 
Pessimistische Interpretationen gehen daher davon aus, dass sich trotz der Stärkung des Parlaments die Übertra-
gung von Bürgerinteressen auf EU-Ebene nicht verbessern wird. Optimisten erwarten dagegen, dass eine Kompe-
tenzerweiterung des Europäischen Parlaments auch zu einer größeren Medienaufmerksamkeit für seine Tätigkeit 
führt und dass dadurch die Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit gefördert werden kann.

Die Zweifel an der durch das Europäische Parlament bewirkten demokratischen Legitimation beschränken sich 
aber nicht auf die konkrete Rolle des Europäischen Parlaments in der Organstruktur der EU. Kritisiert wird auch 
die Ungleichheit der Europawahl nach dem Prinzip der „degressiven Proportionalität“, bei der kleine Staaten mehr 
Abgeordnete pro Einwohner stellen als große. Diese Kritik wurde auch vom deutschen Bundesverfassungsgericht 
im Lissabon-Urteil vorgebracht.

Erweiterung, Vertiefung und Zukunft der Union

Eine grundsätzliche Debatte in der Europäischen Union ist schließlich diejenige zwischen Erweiterung und Vertie-
fung: Bereits auf dem Gipfel von Den Haag 1969 diskutierten die europäischen Staats- und Regierungschefs über 
den scheinbaren Gegensatz zwischen der „vertikalen“ Vertiefung (der Aufnahme neuer Politikfelder in den Bereich 
der Gemeinschaft) und der „horizontalen“ Erweiterung (der Aufnahme neuer Mitgliedstaaten). Sind die konkreten 
Themen, über die 1969 diskutiert wurde – die Koordination von Wechselkursen und der Beitritt des Vereinigten 
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Königreichs – inzwischen auch längst verwirklicht, so stellte sich die Frage der optimalen Verschränkung von  
Erweiterung und Vertiefung doch auch später immer wieder. 
Oft traten die beiden Optionen dabei als konkurrierende Vorstellungen auf: Erweiterungen schienen nur auf  
Kosten des engen supranationalen Zusammenhalts möglich. Andererseits wurden in der historischen Entwicklung 
der EU meist beide Ziele parallel verfolgt – häufig fielen Beschlüsse zur Vertiefung nahezu gleichzeitig mit denen 
zu neuen Erweiterungsrunden.

Nach den tiefgreifenden Vertragsreformen der 1990er Jahre erfuhr die Diskussion um die Zukunft der EU aller-
dings eine neue Wende. Wurde die Entwicklung der Union bis dahin vor allem als ein offener Prozess gesehen, der 
durch Vertiefung oder Erweiterung in eine bestimmte Richtung gelenkt werden könne, intensivierte sich seither 
die Debatte um die „Finalität“, also das Endziel und die möglichen Grenzen des europäischen Einigungsprozesses.

In der vertikalen Dimension gewann in diesem Zusammenhang das Subsidiaritätsprinzip an Bedeutung, dem 
zufolge Entscheidungen immer auf der niedrigstmöglichen Entscheidungsebene getroffen werden sollten. Die 
Verfechter nationaler Souveränitätsvorbehalte führen daher an, dass zahlreiche Politikfelder sinnvoller auf Ebene 
der einzelnen Mitgliedstaaten, nicht der EU behandelt werden sollten. Unter Befürwortern einer engen politischen 
Union hingegen wird vermehrt das Ziel eines europäischen Bundesstaats eingefordert, wie es schon zu Beginn 
des Integrationsprozesses von den europäischen Föderalisten vertreten wurde und sich zuletzt im Konzept der 
Europäischen Verfassung niederschlug. 
Bei einer Verlangsamung des Vertiefungsprozesses fürchten viele Integrationsbefürworter, dass die EU ihre politi-
schen Ambitionen (etwa in Klima- und Außenpolitik) aufgeben und sich allein auf ihr wirtschaftliches Programm, 
den gemeinsamen Binnenmarkt, konzentrieren müsste – wobei genau dieses Szenario von einigen eher souverä-
nitätsorientierten Mitgliedstaaten, wie etwa dem Vereinigten Königreich, durchaus befürwortet wird. 
Als Lösungsansatz in diesem Konflikt zwischen Vorreitern und Bremsern der Integration wird das Modell eines 
Kerneuropas beziehungsweise eines „Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten“ diskutiert. Es soll (etwa 
mittels der verstärkten Zusammenarbeit) einer Gruppe von Mitgliedstaaten vertiefte Integrationsschritte ermög-
lichen, während andere Mitglieder nur in weniger intensiver Form an der EU beteiligt wären. Kritiker sehen in 
diesem Vorschlag jedoch eine Spaltungsgefahr für die Union.

In der horizontalen Dimension geht es gegenwärtig vor allem um die Frage, ob die Beitrittsverhandlungen mit der 
Türkei ernsthaft weiter betrieben werden sollen. Gegner führen unter anderem an, dass die islamische Kultur der 
Türkei nicht zur christlich geprägten europäischen Identität passe und dass ein Großteil der Türkei außerhalb der 
geografischen Grenzen Europas liege. Befürworter sehen dagegen keine geografischen oder kulturellen Hinder-
nisse für den Beitritt, insbesondere da der türkische Staat ebenso wie die EU ohnehin auf säkularen Grundlagen 
basiere. Vielmehr könne die Türkei gerade als EU-Mitglied eine kulturell wie strategisch wichtige Brückenfunk-
tion zwischen westlicher und islamischer Zivilisation übernehmen. Über den türkischen Beitritt hinaus geht die  
Debatte außerdem um die Frage, ob die EU überhaupt endgültige geografische Grenzen besitzen kann oder ob 
sie ihre integrierende und befriedende Wirkung überall dort entfalten sollte, wo ihre Normen angenommen und 
ihre Kriterien erfüllt werden. 
Eine vorläufige Lösung stellt hier die Europäische Nachbarschaftspolitik dar, durch die die EU ihren Nachbarn im 
Osten und Süden die Möglichkeit geben will, auch ohne Vollmitgliedschaft an bestimmten Maßnahmen der Inte-
gration teilzunehmen. Allerdings sehen viele der Nachbarstaaten hierin lediglich eine Vorstufe zum Vollbeitritt. 
Eine endgültige Antwort zur Zukunft der EU als offenes Projekt oder als Modell in festen Grenzen steht nach wie 
vor aus.
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Katholische Österreichische Studentenverbindung 

GOTHIA

im Mittelschüler-Kartell-Verband

Adresse   1040 Wien, Fleischmanngasse 8/1

erreichbar mit  U1 / Taubstummengasse
   1, 62, WLB / Mayerhofgasse

Internet  www.gothiawien.at
   www.facebook.com/gothiawien
   www.twitter.com/gothiawien

e-mail   gothiawien@gmail.com

COULEUR

Gothia ist eine nicht-schlagende Korporation und für Mittelschüler und Maturanten offen. Als Verbindung pflegen  wir spezifische 
couleurstudentische Eigenheiten, die manchmal schwer verständlich sind. Nicht jeder findet Verbindungen sympathisch. Aber 
jeder bekommt die Möglichkeit, in einer Probezeit uns und unsere Gepflogenheiten kennen zu lernen.

NETZWERK

Gothia bildet ein funktionierendes Netzwerk unterschiedlichster Persönlichkeiten und Berufsgruppen. Mediziner, Juristen und 
Wirtschaftstreibende gehören ebenso zu uns wie Professoren, Techniker oder Kulturwissenschafter. Wir alle profitieren von-
einander, fordern und fördern uns gegenseitig. Wir ermuntern jeden Einzelnen zu Leistung und Verantwortung. Gothia ist als 
Mitglied im Mittelschüler-Kartell-Verband (MKV) Teil eines österreichweiten Zusammenschlusses von nahezu 20.000 Schülern 
und Schulabsolventen. Dem MKV gehören Personen aus Bereichen des öffentlichen, wirtschaftlichen, religiösen, kulturellen und 
politischen Lebens an; ebenso wie Menschen wie Du und ich.

BILDUNG

Zugang zu Bildung ist eine Investition in die Zukunft. Für Schüler und Maturanten bietet Gothia daher eine Reihe von einschlä-
gigen Veranstaltungen an. Diese reichen von Vorträgen über Diskussionen bis hin zu Exkursionen. Mit diesen Bildungsangeboten 
soll jedem die Chance geboten werden, über den eigenen Horizont hinauszuwachsen. 
Soft skills werden durch Aufgabenverteilung innerhalb der Verbindung  trainiert: Etwa durch Übernahme von Funktionen oder 
durch Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Solche Zusatzqualifikationen sind heutzutage überall ein Vorteil. Zusätz-
lich dazu bietet unser Dachverband, der Mittelschüler-Kartell-Verband (MKV), in seinen Bildungsprogrammen hochkarätige 
Seminare und Workshops an.

HEIMAT

Unsere Heimat und die darin lebenden Menschen sind uns wichtig. Als Österreicher in einem vereinten Europa wissen wir um die 
Wichtigkeit einer selbst mitgestalteten Umwelt. Als Ergänzung zur Globalisierung wollen wir unsere Heimat formen und dieses 
unser Land positiv in den bestehenden weltweiten Verflechtungen positionieren.

WERTE

Gothia und ihre Mitglieder orientieren sich an katholischen Werten. Denn diese bieten einen Leitfaden für Mitmenschlichkeit 
und soziales Handeln. Als katholische Laienorganisation regen wir an zum Nachdenken über Gott und die Welt. Im Sinne der 
Ökumene steht Gothia dem Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und Kulturen positiv gegenüber. Abgelehnt werden 
hingegen extremistische Ausrichtungen jeglicher Art.

FREIZEIT

Gothia bietet einiges: Unterstützung und Rückhalt, Spaß und Unterhaltung, Abwechslung und inhaltliche Themen. Als Anlauf-
stelle und Ort unserer Veranstaltungen dienen unsere eigenen Räumlichkeiten. Ausgestattet mit allem notwendigen Equipe-
ment, steht sie allen Gothen zur Verfügung; auch abseits offizieller Verbindungs-Termine.Mit unserer Bude haben wir einen Ort 
geschaffen, der gleichermaßen als Begegnungsstätte, als Erholungsraum und zur Gestaltung der Freizeit dient.
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